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Arztensrechnungen hatten ihren Grund vornehmlich darin, daß das
Salzamt und die Verwesämter die für die Arbeiterschaft ungemein
drückende Bestimmung des Libells umgingen und den Kreis der
unterstützungsbedürftigen Erkrankten zu erweitern strebten. Erst
der vorurteilsfreie und menschenfreundliche Physikus Dr. Lebzelter
fand 1746 den Mut, offen zu erklären, daß die inneren Erkrankungen
ebenso kurbedürftig seien wie äußerliche Verletzungen, weshalb
solchen Kranken auch die Wohltaten der unentgeltlichen ärztlichen
Behandlung gebühre685). Kurkosten für an Zahnschmerzen leidende
Arbeiter wurden 1745 nicht passiert

585

586). Erkrankte ein Arbeiter an
Franzosenseuche, morbus gallicus, so mußte er sich vom Chirurgen
untersuchen lassen, der entschied, ob sich die Krankheit aus Unglück
oder eigenem Verschulden ergeben hatte. Im letzteren Falle wurde
der Arztlohn zwar aus dem Amte bezahlt, dem Arbeiter aber die
Kur- und Unterhaltskosten vom Lohne abgezogen und er zudem noch
bestraft587). Ein Ischler Salzarbeiter wurde 1738 deshalb aus der
ärarischen Arbeit entlassen und ein Holzknecht, anderen zum Ab¬
scheu, sogar aus dem Kammergut abgeschafft und verwiesen588). Von
Seuchengefahr blieb auch das Salzkammergut nicht völlig verschont,
doch forderte nur eine „Infektion“ 1625 und die Pest 1680 größere
Opfer. Sie war vermutlich aus Niederösterreich eingeschlepptworden,
trotz der Grenzsperre, die bei ihrem Auftreten über das Land ver¬
hängt wurde. Die aus Niederösterreich rückkehrenden Salzschiffleute
mußten in Enghagen in isolierten Räumen die Wartezeit über ver¬
bleiben und erhielten sogar einen eigenen Geistlichen589). Das
Kammergut war für jeden Durchzugsverkehr gesperrt, die Grenz¬
übergänge wurden strenge bewacht und die hierauf ergangenen
Kosten vom Salzamt und den Gemeinden zu gleichen Teilen
getragen590

). 1713 gab der nied. öst. Gesundheitsrat ein gedrucktes
Merkblatt über die Seuchengefahr und den Schutz gegen dieselbe
heraus, das auch im Kammergut in Gebrauch stand591). 1743 herrschte
eine Scharlachepidemie, zu deren Bekämpfung der Amtsphysikus
die Isolierung empfahl; die Erkrankten sollten nicht mehr in die
Kur genommen, sondern samt den Gesunden, die ihnen Unterstand
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